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23 
Öffentliche Bekanntmachung der Kreisstadt Mettmann 

 
über die  

Ersatzbestimmung eines Ratsmitgliedes 
(Anlage Seite 57) 

 
Die Benachrichtigung über die Ersatzbestimmung eines Ratsmitgliedes der Stadtverwaltung Mettmann  
durch öffentliche Bekanntmachung wird diesem Amtsblatt als Anlage beigefügt. 
 
Die Anlage ist vom Erscheinungstag des Amtsblattes an für 4 Wochen befristet im Internet 
(http://www.mettmann.de/rathaus/amtsblatt) einsehbar. 
 
Bei Bedarf kann ein gedrucktes Exemplar in der Abteilung für Zentrale Verwaltung u.  
Organisation (Zimmer 207, 2. Etage im Altbau) der Stadtverwaltung Mettmann,  
Neanderstraße 85, 40822 Mettmann, eingesehen werden. 
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